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Nach zwei Jahren ist die 1. Aufl age vergriffen. Dies unterstreicht den 
steigenden Bedarf an Rechtsberatung und Rechtslehre in der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr. Ebenso haben sich Gesetzgebung und 
Gesetzesvollzug in Ländern, Bund und Europa auf diesem Gebiet in 
den vergangenen beiden Jahren fortentwickelt. Es bestand daher in 
zweifacher Hinsicht Anlaß, eine 2. Aufl age vorzulegen.

Die 2. Aufl age berücksichtigt namentlich das Gesetz zur Änderung 
des Zivilschutzgesetzes, das Gesetz zur Änderung von Vorschriften 
über das Deutsche Rote Kreuz sowie das Suchdienstedatenschutz-
gesetz. Weiterhin fand das Gemeinschaftsverfahren Eingang in 
das Buch. Mit Blick auf die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in 
Nord rhein-Westfalen wurden insbesondere die Konzepte des Was-
serrettungszuges sowie des Verletzten-Dekontaminationsplatzes 50 
aufgenommen. Schließlich wurden die Neuregelungen der zivil-
militärischen Zusammenarbeit berücksichtigt. 

Auf dem Weg zu einem modernen Bevölkerungsschutz müssen Feuer-
wehr und Hilfsorganisationen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. 
Die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Hilfsorganisationen bildet 
das Rückgrat des Bevölkerungsschutzes in Deutschland und bedarf 
eines rechtlich gesicherten Bodens. 

Im Sinne der Förderung einer aktiven, dem Subsidiaritätsprinzip 
verpfl ichteten Bürgergesellschaft muß der Staat die Tätigkeit von 
Feuerwehr und Hilfsorganisationen weiterhin nach Kräften unter-
stützen. Durch das auf ideellen Grundlagen basierende und durch die 
Verbindung von Haupt- und Ehrenamt getragene Engagement wird 
in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr eine professionelle wie 
menschliche Zuwendung sichergestellt, die nach dem sprichwörtli-
chen Motto funktioniert: „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“.

Dr. Sascha Rolf Lüder ist Assistent der Geschäftsführung des Deut-
schen Roten Kreuzes, Blutspendedienst West gGmbH und Landes-
konventionsbeauftragter des Deutschen Roten Kreuzes, Landesver-
band Westfalen-Lippe e.V.
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Vorwort zur 2. Aufl age

Nach zwei Jahren ist die 1. Aufl age meines Buches 
vergriffen. Dies unterstreicht den steigenden Bedarf an 
Rechtsberatung und Rechtslehre in der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr. Ebenso haben sich Gesetzgebung und 
Gesetzesvollzug in Ländern, Bund und Europa auf die-
sem Gebiet in den vergangenen beiden Jahren fortent-
wickelt. Es bestand daher in zweifacher Hinsicht Anlaß, 
eine 2. Aufl age vorzulegen.

Die 2. Aufl age berücksichtigt das Gesetz zur Änderung 
des Zivilschutzgesetzes, das Gesetz zur Änderung von 
Vorschriften über das Deutsche Rote Kreuz sowie das 
Suchdienstedatenschutzgesetz. Weiterhin fand das Ge-
meinschaftsverfahren Eingang in das Buch. Mit Blick 
auf die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in Nordrhein-
Westfalen wurden insbesondere die Konzepte des Was-
serrettungszuges sowie des Verletzten-Dekontamina-
tionsplatzes 50 aufgenommen. Schließlich wurden die 
Neuregelungen der zivil-militärischen Zusammenarbeit 
berücksichtigt.

Auf dem Weg zu einem modernen Bevölkerungsschutz 
müssen Feuerwehr und Hilfsorganisationen auf Augen-
höhe zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit von Feu-
erwehr und Hilfsorganisationen bildet das Rückgrat des 
Bevölkerungsschutzes in Deutschland und bedarf eines 
rechtlich gesicherten Bodens.

Im Sinne der Förderung einer aktiven, dem Subsidiari-
tätsprinzip verpfl ichteten Bürgergesellschaft muß der 
Staat die Tätigkeit von Feuerwehr und Hilfsorganisati-
onen weiterhin nach Kräften unterstützen. Durch das auf 
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ideellen Grundlagen bauende und durch die Verbindung 
von Haupt- und Ehrenamt getragene Engagement wird 
in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr eine professi-
onelle wie menschliche Zuwendung sichergestellt, die 
nach dem sprichwörtlichen Motto funktioniert: „Unsere 
Freizeit für Ihre Sicherheit“.

Die jetzt vorliegende 2. Aufl age will erneut ihr Scherfl ein 
dazu beitragen. Auch sie ist allen Kameradinnen und Ka-
meraden gewidmet.

Herdecke, im Mai 2009  Sascha Rolf Lüder
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Vorwort zur 1. Aufl age

Katastrophen entwickeln sich meist aus Alltagsgefahren. 
Hierbei verwischen im Zeitalter einer Neuen Sicherheits-
architektur die Konturen zwischen äußerer und innerer 
Sicherheit, zwischen militärischen und nichtmilitärischen 
Aufgaben immer mehr.

Selbst wenn die Gefahr eines bewaffneten Angriffes auf 
Deutschland heute unwahrscheinlich erscheint, haben 
die Terroranschläge des 11. September 2001 und die sich 
aus dem Phänomen des internationalen Terrorismus erge-
bende asymmetrische Bedrohungslage zu einem grundle-
genden Bewußtseinswandel in Politik und Institutionen 
geführt. Nicht minder untermauern die gewonnenen 
Erkenntnisse von einem globalen Klimawandel und der 
sich hieraus ergebenden Gefahr von Natur- und Umwelt-
katastrophen sowie die mit der technischen Entwicklung 
zusammenhängenden Gefahr technischer Katastrophen 
die Bedeutung eines funktionierenden Bevölkerungs-
schutzes in heutiger Zeit.

Gerade deshalb ist es um so wichtiger, die spezifi schen 
Aufgaben der einzelnen Akteure in der Gefahrenabwehr 
sichtbar aufzuzeigen und abzugrenzen sowie vermittels 
eines überzeugenden rechtlichen Regelwerkes wirksam 
zu vernetzen. Ein ursachenunabhängiger Schutz der Be-
völkerung vor Gefahren zählt zu den vornehmsten Auf-
gaben des modernen Staates.

Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die rechtsstaatlich 
gebotene Bindung der Akteure in der Gefahrenabwehr 
als Teil der vollziehenden Gewalt an Gesetz und Recht. 
Im Lichte der Neuen Sicherheitsarchitektur stehen diese 
vor neuen rechtlichen Herausforderungen, will der Staat 
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die gebotene Balance zwischen Sicherheit und Freiheit 
wahren.

Namentlich eine umfassende Rechtsberatung in der Ge-
fahrenabwehr ist mehr denn je geboten. In diesem Sinne 
soll das hier vorgelegte Buch für den Bereich der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr eine Hilfe sein. Das Buch 
richtet sich an alle Führungs- und Leitungskräfte von 
Feuerwehr und Hilfsorganisationen ebenso wie an die 
mit diesen zusammenarbeitenden Kräften von Polizei- 
und Ordnungsbehörden sowie der Bundeswehr. Es soll 
die organisationsrechtlichen Grundlagen der nichtpoli-
zeilichen Gefahrenabwehr ebenso vermitteln wie einen 
Überblick über einsatzrechtliche Fragestellungen geben. 
Dies geschieht im Regelfall am Beispiel des nordrhein-
westfälischen Rechtes.

Keinesfalls soll und darf das Buch das Studium der 
Rechtsgrundlagen selbst ersetzen oder vernachlässigen. 
Allerdings soll das Buch eine systematische Arbeitshilfe 
hierbei sein. Die Führungs- und Leitungskräfte in Feuer-
wehr und Hilfsorganisationen sind gefordert, auch die ih-
nen unterstellten Einsatzkräfte zum Studium anzuregen.

Das Buch hätte nicht geschrieben werden können ohne 
die vielfältige Unterstützung aus der Praxis:

An erster Stelle danke ich dem Innenminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen Dr. Ingo Wolf MdL wie auch seinem 
Staatssekretär Karl Peter Brendel für die Förderung des 
Vorhabens im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das 
Ministerium hat mir jederzeit wichtige Hilfestellungen 
geleistet. Den Beamtinnen und Beamten möchte ich für 
ihr jederzeit offenes Ohr und ihre Gesprächsbereitschaft 
danken.
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Auch in Feuerwehr und Hilfsorganisationen hat das Vor-
haben viel Unterstützung erhalten. Stellvertretend nenne 
ich hier den Katastrophenschutzbeauftragten des Deut-
schen Roten Kreuzes für Nordrhein-Westfalen Christoph 
Brodesser sowie den Landesvorstand des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen der Johanniter-Unfall-Hilfe 
Wolfram Rohleder. Auch dem Direktor des Institutes der 
Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Dr. Gisbert Rodewald 
sei für sein Zutun zum Gelingen des Buches gedankt.

Wie schon betont richtet sich dieses Buch vor allem an die 
Führungs- und Leitungskräfte in Feuerwehr und Hilfsor-
ganisationen. In diesem Sinne danke ich für alle anderen 
namentlich der stellvertretenden Landesrotkreuzleiterin 
des Landesverbandes Westfalen-Lippe des Deutschen 
Roten Kreuzes Frau Tanja Krok, dem Pressesprecher 
der Feuerwehr Herdecke Brandmeister Christian Arndt 
sowie dem Zugführer der Einsatzeinheit der Johanniter-
Unfall-Hilfe im Ennepe-Ruhr-Kreis Christian Wobig für 
ihre wertvollen praktischen Hinweise bei Übungen und 
Einsätzen.

Das Buch ist allen Kameradinnen und Kameraden ge-
widmet.

Herdecke, im Juni 2007  Sascha Rolf Lüder
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